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                      Landeshauptstadt Magdeburg Der Oberbürgermeister 2 | magdeburg Landeshauptstadt Magdeburg * 39090 Magdeburg Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung Stabsstelle V1/01 Straße An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg Bearbeitet durch (gilt nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische bi Datum und Zeichen             (Bitte bei Antwort angeben)              Telefon                                             Datum Ihres Schreibens              Unser Zeichen                                                                              AL12. 2022 Anfragennr. 264745            IZG_call264745_22122022 Antrag vom 05.12.2022; Bescheid vom Juni 2016 über die Fördermittelzuwendung für den Ersatz- neubau Strombrückenzug > EEE Ihr Auskunftsbegehren vom 05.12.2022 (Eingang bei mir am 07.12.2022)                                   komme ich nunmehr wie folgt nach. Sie begehren die Übersendung Bescheid vom Juni 2016 über die Fördermittelzuwendung für den Ersatzneubau Strombrückenzug, der in der Stellungnahme S0359/22 genannt wird. Entsprechend $ 7 Abs. 5 IZG LSA sind dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange die Informationen unverzüglich zugänglich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb ei- nes Monats erfolgen. Es besteht nach diesem Gesetz ein Rechtsanspruch der Bürger auf Information von Tatsachen, die bei der Behörde vorliegen. Die amtliche Information wird definiert als „jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung“. Die Kostenfestsetzung für erteilte Informationen nach dem IZG LSA richtet sich nach den Vorga- ben der Verordnung über die Kosten nach dem Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG_LSA KostVO). Bei den in Anlage 1 enthaltenen Gebührentatbeständen richtet sich die Ge- bühr nach dem Zeitaufwand. Für die jeweils aufgeführten Tatbestände ist jeweils ein Höchstbetrag von 500,- € bzw. 1.000,- € aufgeführt. Lediglich die Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) für eine Amtshandlung von nicht mehr als 50 € sind nicht kostenpflichtig (8 10 Abs. 2s IZG LSA). Öffnungszeiten Baudezernat: Mo, Di, Do, Fr: 9.00 - 12.00 Uhr     Dienstag zusätzlich 14.00 - 17.30 Uhr          Mittwoch geschlossen Telefon (0391)540-0                Bankverbindungen Telefax (0391) 54021 11            Stadtsparkasse Magdeburg IBAN DEO2 8105 3272 00143 0001 01     BIC:    NOLADE21MDG Volksbank Magdeburg      IBAN DES55 8109 3274 0001 9009 00     BIC:    GENODEF1iMD1 Commerzbank Magdeburg    IBAN DE19 8104 0000 0200 2442 00      BIC:    COBADEFFB1O Deutsche Bank            IBAN DE64 8107 0000 0117 8201 00      BIC:    DEUTDESMXXX
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                      Die Kosten für Kopien richten sich auf Grund des Verweises in der Kostenordnung zum IZG LSA auf das Verwaltungskostengesetz LSA nach dem Gebührentarif Nr. 8 der AlIGO LSA. Auch der $ 3 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt findet entsprechend Anwendung. Die Voraussetzung für das Absehen von einer Gebührenerhebung wegen Geringfü- gigkeit ist grundsätzlich gegeben, wenn im Einzelfall der Aufwand für die Gewährung des Informa- tionszugangs nicht mehr als 15 Minuten beträgt. Es ist daher festzustellen, dass einfache Auskünfte, die sozusagen „aus dem Stehgreif heraus“ be- antwortet werdenkönnen, gebührenfrei bleiben. Sofern ein entsprechender Rechercheaufwand erforderlich ist, ist die zu erteilende Auskunft kostenpflichtig. (angefangene) Gebühren                             Viertelstunde     Viertelstundensatz |Gebühr Stabsstelle VI / 01 Beamtin, LG 2, 1. Einstiegsamt (Recherchen incl. Fachämter           Ca. 2            14,25 €            28,50 € Dez. VI) Gesamt:            28,50€ Auslagen                              Seiten           je Seite 10                10x0,5 €          6,50€ Kopien                                2                 2x 0,31€          0,62 € Die Kosten für Kopien richten sich auf Grund des Verweises in der Kostenordnung zum IZG LSA auf das Verwaltungskostengesetz LSA nach dem Gebührentarif Nr. 8 der AIIGO. Auch der $ 3 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt findet entsprechend Anwendung.      Die Voraussetzungen für das Absehen von einer Gebührenerhebung wegen Gering- fügigkeit sind grundsätzlich gegeben, wenn im Einzelfall der Aufwand für die Gewährung des Infor- mationszugangs nicht mehr als 15 Minuten beträgt. Somit ist nach Verwaltungskostenermittlung der Bescheid kostenfrei. Mit freundlichen Grüßen i.V. Anlagen: 12 Seiten 2/2
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                      _ Gefördertdurch:                                   [= @|:     Bundesregierung       SACHSEN-ANHALT # & LANDESVERWALTUNGSAMT aufgrund eines Beschlusses Landesverwaltungsamt » Postfach 20 02 56 - 06003 Halle (Saale)      des Deutschen Bundestages       Referat Städte- und Wohnungs- bauförderung, Wohnungswesen, Landeshauptstadt Magdeburg Schulbauförderung Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Referat für Stadtarchitektur Team     "Hochwasser 2013" An der Steinkuhle 6 39128 Magdeburg Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der                              Halle, MW. Juni 2016 Hochwasserschäden 2013 Ihr Zeichen: (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Förderbereich:                  Teil E- Kommunale Infrastruktur Fördermaßnahme:                 Ersatzneubau Strombrückenzug Registriernummer:               205-21283-MD-00097-K01/02 Antrag vom:                     17.11.2014,        Erhöhung vom 03.07.2015 Vorläufiger Zuwendungsbescheid Entscheidung Hauptsitz: I.   Hiermit bewillige ich Ihnen vorläufig nach Maßgabe der oben aufgeführ-                     Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) ten Richtlinie und auf der Grundlage der in Ihrem vorbezeichneten Antrag gemachten Angaben unter den Vorbehalten 2) bis 3) eine nicht rückzahl-                     Tel.: (0345) 514-0 Fax: (0345) 514-1444 bare Zuwendung im Rahmen der Projektförderung bis zur Höhe von 100                         Poststelle@lvwa.sachsen- anhalt.de v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben, Internet: maximal 50.000.000,00 EUR www.landesverwaltungsamt. (in Worten: Fünfzigmillionen EUR).                             sachsen-anhalt.de E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen Der vorläufige Teilbetrag von brutto 4.072.775,00 EUR für die Ertüchti-                    ohne elektronische Signatur gung der Anna-Ebert-Brücke zur Baubehelfsbrücke für die Bauzeit steht Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt unter dem Vorbehalt der Vorlage einer dem ZBau entsprechenden Pla-                         Deutsche Bundesbank Fiiale Magdeburg nung für diese Maßnahme und deren positive Prüfung durch die zustän-                       BLZ       810.000 00 Konto      81001500 dige Bauverwaltung. Der Betrag ist ausschließlich für die Ertüchtigung                    BIC MARKDEF1810 IBAN DE21810000000081001500
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                      Seite 2/10 der Brücke als Behelfsbrücke während der Bauzeit zu verwenden, darüber hinaus gehende Maßnahmen sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Kosten für die Ertüchtigung dürfen 4.407.760,00 EUR nicht überschreiten. 3.   Der vorläufige Teilbetrag von 45.927.225,00 EUR für den Ersatzneubau der Querung der Alten Elbe und der Zollelbe ist zur anteiligen Finanzierung der Maßnahme Ersatzneubau Strombrü- ckenzug zu verwenden; ausschließlich für die Teilmaßnahmen -    Neubau Brücke über die Alte Elbe -    Neubau Brücke über die Zollelbe -   Anschluss „Kleiner Werder" -   Anschluss „Am Winterhafen“ -   Anschluss „Am Charlottentor“ -    Verlegung Cracauer Straße -     Neuordnung Anschluss „Bandwirkerstraße“ -    Anschluss „Büchnerstraße*“ -     Neuordnung der Rad- und Gehwegbeziehungen (Verknüpfung mit dem vorhandenen Netz) -    Integration von barrierefreien Haltestellen für den ÖPNV in den Bereichen Messegelände / Werder, Heumarkt und Cracauer Straße -    Neuordnung des Bereiches zwischen Anna-Ebert-Brücke, Turmschanzenstraße und Brü- ckstraße. Der Teilbetrag darf nicht für die Teilmaßnahmen -    Verlängerung der Neuen Strombrücke; -      Stadtparkstraße -    Anschluss Stadtpark Rotehorn in Verbindung mit der künftigen Entwicklung des Messe- platzes verwendet werden. 4. : Die Zuwendung ist begrenzt auf den durch Berechnung der Kosten eines fiktiven Ersatzneu- baues der Brücken im Bereich der Alten Elbe und der Zollelbe nach dem derzeitigen Stand der Technik, den aktuellen umweltrechtlichen Belangen und aufgrund der Leistungsdaten und der verkehrlichen Anbindung der im Jahr 2013 zerstörten Brücke ermittelten Betrag. Der Betrag wird durch die zuständige Bauverwaltung analog ZBau niach Vorlage der Planung des fiktiven Ersatzneubaues durch die Antragstellerin ermittelt.                         ı 5.   ‘Die Zuwendung darf erst abgefordert werden, wenn der Nachweis der Gesamtfinanzierung der Maßnahme Ersatzneubau Strombrückenzug erbracht wurde. 6.   Die Zuwendung steht Ihnen wie folgt zur Verfügung: Haushaltsjahr 2016:    10.000.000,00 EUR
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                      Seite 3/10 Haushaltsjahr 2017:     10.000.000,00 EUR Haushaltsjahr 2018:    10.000.000,00 EUR Haushaltsjahr 2019:    10.000.000,00 EUR Haushaltsjahr 2020:     10.000.000,00 EUR Die Zuwendung ist zweckgebunden. Sie dient allein der Finanzierung des Vorhabens: Ersatzneubau Strombrückenzug Die Zuwendung ist bis zum 31.12.2020 für den unter 1.6. (1.2., 1.3.) definierten Zweck zu ver- wenden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden auf vorläufig 50.000.000,00 EUR festgesetzt. 10. Diese Bewilligung wird mit Mitteln des Bundes aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ unterstützt. 11. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 12. Der Bescheid ergeht kostenfrei. Rechtliche Grundlagen Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefonds-Errichtungsge- setz - AufbhG) vom 15. Juli 2013 (BGBi. |, S. 2401) Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds „Aufbauhilfe" (Aufbau- hilfeverordnung - AufbhV) vom 16.08.2013 BGBl. IS. 3233 (Nr. 49) Verwaltungsvereinbarung vom 02.08.2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den betroffenen Bundesländern über die Festlegung von einheitlichen Maßstäben zur Verwendung der Mittel des Fonds „Aufbauhilfe“ für Maßnahmen       nach $ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Aufbauhilfe- fonds-Errichtungsgesetz in den vom Hochwasser betroffenen Ländern Landeshaushaltsordnung       des  Landes   Sachsen-Anhalt   (LHO)  vom  30.04.1991   (GVBl.   LSA S. 35), einschließlich der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften in den jeweils gültigen Fas- sungen Verwaltungsverfahrensgesetz         des  Landes   Sachsen-Anhalt   (VwVfG   LSA)  vom   18.1 1.2005 (GVBI. LSA S. 698) in der jeweils gültigen Fassung Nebenbestimmungen Es gelten die in der Anlage beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörper- schaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (ANBest-Gk, An- lage zur VV-Gk Nr. 5.1 zu $ 44 LHO), die Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen              zu den Verwaltungsvorschriften zu $ 44 LHO         (ZBau) und die Baufachlichen     Nebenbestimmungen (NBest-Bau - Anhang zur ZBau -) in den jeweils gültigen Fassungen.
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                      Seite 4/10 Sie sind Bestandteile dieses Bescheides. Als zuständige     Bauverwaltung    wird  Ihnen   die Landesstraßenbaubehörde     Sachsen-Anhalt, Hasselbachstr. 6, 39104 Magdeburg benannt. 2.    Ihr Antrag und insbesondere die beigefügten Anlagen gemäß Punkt Ill. des Antrages und die Meldung der Einzelmaßnahme ggfls. auch der Antrag gemäß Abschnitt 1 Nr. 2.4 und ggfls. der zuständigen technischen Aufsichtsbehörde Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt direkt zugeleitete Plan- und Bauunterlagen sind Grundlage für die Förderung und Bestandteil dieses Bewilligungsbescheides.     Abweichungen      und Ergänzungen   bedürfen   der vorherigen Zustim- mung durch die Bewilligungsbehörde. 3.    Derjeweilige Nachweis der Angaben der Geschädigten kann durch die Glaubhaftmachung mit- tels geeigneter Nachweise und Versicherung der Richtigkeit der Angaben erbracht werden. Nachträgliche Überprüfungen und Anforderungen von Nachweisen sind dadurch nicht ausge- schlossen und sollten insbesondere bei Schäden von großem Umfang erfolgen. 4.    Spenden     und Leistungen Dritter,   insbesondere Versicherungszahlungen      und sonstige Aus- gleichszahlungen, werden - auch bei nachträglichem Hinzutritt - auf die Zuwendungen des Zu- wendungsempfängers       angerechnet. Sie werden immer dann angerechnet, soweit sich ohne ihre Anrechnung eine Überkompensation der Schäden ergeben würde. Im Falle der Überkom- pensation des Schadens durch Spenden oder Leistungen Dritter behält sich die Bewilligungs- behörde die Rückforderung der Zuwendung vor. 5.    Für denselben Schaden gewährte Soforthilfen gemäß .       Richtlinie über die Gewährung von Soforthilfen zur Unterstützung der vom Juni Hoch- wasser 2013 direkt betroffenen Einwohner von Sachsen-Anhalt, RdErl. des MF vom 12. Juni 2013, .       Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für vom Hochwasser 2013 geschä- digte gewerbliche     Unternehmen      und Angehörige  Freier  Berufe  (Erstmaßnahmen), RdErl. des MW vom 13. Juni 2013, o       Richtlinie über Soforthilfen für Kommunen zur Erstattung von Aufwendungen, die ihnen für Schadensabwehrmaßnahmen und Aufräumarbeiten beim Junihochwasser entstan- den sind, RdErl. des MF vom 14. Juni 2013, °       Richtlinie über die Gewährung finanzieller Zuwendungen für Erstmaßnahmen zur Be- wältigung von Schäden durch Hochwasser 2013 in landwirtschaftlichen Unternehmen, RdErl. des MLU vom 18. Juni 2013, .       Richtlinie zur Gewährung von Hilfen zur Wiederherstellung der Bewohnbarkeit von Ge- bäuden an durch das Junihochwasser 2013 geschädigte Eigentümer (RL Erstmaßnah- men Wohngebäude 2013), RdErl. des MF vom 25. Juni 2013 sind auf die nach dieser Richtlinie zu gewährenden Zuwendungen anzurechnen.
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                      Seite 5/10 6.    Sie sind verpflichtet, der Bewilligungsbehörde unverzüglich nach Erhalt die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vorzulegen, soweit diese für die geförderten Maßnah- men erforderlich sind. Die Unterstützung des Bundes ist in geeigneter Weise der Öffentlichkeit bekanntzumachen. In geeigneten Fällen ist das Logo der Bundesregierung zu verwenden. Bei Zuwendungen       mit Subventionscharakter sind alle Angaben im Antrag, insbesondere zu Versicherungsleistungen oder Spenden, im Sinne von $ 264 des Strafgesetzbuches subven- tionserheblich. Der Missbrauch ist strafbar. Da es sich um eine Finanzierung aus Bundesmitteln nach dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz) handelt, kann die Aus- zahlung durch die Bewilligungsbehörde erst erfolgen, wenn die Bundesmittel auf einem Konto des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen. Um eine Auszahlung gemäß Nr. 1.2 AN- Best-Gk zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Mittelbedarfsanforderung gemäß Vordruck (Anlage) bis zum 10. des jeweils vor der 2-Monatsfrist liegenden Monats bei der Bewilligungs- behörde einzureichen. 10. Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie voraussicht- lich innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwen- dungszwecks benötigt werden. Nach    $ 1 Abs.    1 Verwaltungsverfahrensgesetz    des Landes   Sachsen-Anhalt  (VwVfG    LSA) i.V.m. 88 48, 49 und 49a VwVfG (in der jeweils aktuellen Fassung) i.V.m. Nr. 8 der ANBest-Gk gilt hinsichtlich einer Rücknahme bzw. eines Widerrufs des Zuwendungsbescheides oder bei dessen automatisch eintretender Unwirksamkeit, dass jeweils Erstattungszinsen erhoben wer- den können. Werden Zuwendungen          nicht alsbald nach der Auszahlung  zur Erfüllung des Verwendungs- zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung gem. $ 1 Abs. 1 VwVfG LSA in Verbindung mit 88 48, 49 und 49a VwVfG in der derzeit gültigen Fas- sung Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne des 8 247 BGB jährlich verlangt werden. 11. Der Verwendungsnachweis ist gemäß Nr. 6.1 ANBest-Gk innerhalb von 6 Monaten nach Ab- schluss der Maßnahme spätestens jedoch 6 Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes abweichend von Nr. 6.1 ANBest-Gk der zuständigen Bauverwaltung zur baufachlichen Prüfung vorzulegen. Der Nachweis, wann und in welchen Einzelbeträgen die Bauausgaben           geleistet wurden, wird durch die Baurechnung (Nr. 2 NBest-Bau) geführt. Vor Einreichung ist der Ver- wendungsnachweis        durch das zuständige kommunale Rechnungsprüfungsamt vorprüfen zu lassen. Das Ergebnis der Prüfung muss bescheinigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass
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                      Seite 6/10 dem Rechnungsprüfungsamt ausreichende Bearbeitungszeit für die Vorprüfung des Verwen- dungsnachweises eingeräumt wird. 12. Die zuständigen Bundesministerien, der Bundesrechnungshof oder deren Beauftragte, der Lan- desrechnungshof, das Landesverwaltungsamt sowie durch sie beauftragte Dritte sind berech- tigt, die zweckentsprechende Verwendung der Mittel beim Zuwendungsempfänger zu prüfen. 13. Alle Nebenbestimmungen und Auflagen dieses Bescheides gelten rückwirkend ab Beginn der Investitionstätigkeit. Begründung Meine Entscheidung beruht auf den $$ 23 und 44 LHO in Verbindung mit Abschnitt 1, Abschnitt 2 Teil E- Hilfen zur Schadensbeseitigung bei der Infrastruktur in den Gemeinden und weiterer Körperschaften des öffentlichen Rechts der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Ihr Antrag ist teilweise, in Höhe von vorläufig 50.000.000,00 EUR, begründet. Sie haben für den „Ersatzneubau        Strombrückenzug"   insgesamt Zuwendungen    in Höhe von 80.000.000,00 EUR brutto beantragt (Schreiben vom 03.07.2015). Diese Maßnahme beinhaltet die Einzelmaßnahmen EM_02_Neubau Elbbrücken und EM_03_Anna-Ebert-Brücke des Maß- nahmeplanes.                      . Die Anna-Ebert-Brücke wurde durch das Hochwasser 2013 zerstört. Zwar steht das Bauwerk noch, ist aber nicht mehr tauglich für den Verkehr (2013: mehr als 21.000 Kfz täglich und Stra- ßenbahn) und damit als Infrastrukturmaßnahme (Flussquerung für Verkehr) ein Totalausfall. Die seit dem Hochwasser in kurzen Intervallen erfolgten Bauwerkssonderprüfungen zeigten eine stetige Verschlechterung des Zustandes bis zur schlechtesten möglichen Zustandsnote 40 im Prüfbericht 2015 S1 vom 31.07.2015. Eine Wiederherstellung als Verkehrsinfrastruktur mit der Verkehrsleistung 2013 nach aktuellen Normen ist ausgeschlossen. Der Totalschaden und die Kausalität des Hochwassers sind durch Gutachten Nr. 4824/15 von Obering. Prof. Dipl.- Ing. Dieter Beyer vom 11.12.2015 festgestellt. Die Anna-Ebert-Brücke und die Zollbrücke als gemeinsamer Brückenzug queren die Altarme der Elbe, die anschließende Neue Strombrücke die Stromelbe, den eigentlichen Fluss. Beide Infrastrukturmaßnamen zusammen sind der Strombrückenzug. Die Anna-Ebert-Brücke ist denkmalgeschützt, die Alte Elbe darunter ein FFH-Gebiet. Für die Ermittlung der vorläufig zuwendungsfähigen       Kosten wird im Weiteren auf die in den „Erläuterungen zum Antrag“ vom 28.10.2014, Anlage 5, genannten Kosten Bezug genommen. In der Maßnahme „Ersatzneubau Strombrückenzug“ ist geplant a)   Der Neubau einer Schrägseilbrücke über die Alte Elbe als Ersatz für die Anna-Ebert- Brücke, geplante Baukosten 20.666.730,00 EUR brutto
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                      Seite 7/10 b) Der Neubau einer daran anschließenden Brücke über die Zollelbe, geplante Baukosten 6.897.240,00 EUR brutto c) Die Verlängerung     der Neuen   Strombrücke;   geplante   Baukosten    8.180.476,50    EUR brutto d) Die Sanierung des Unterbaues der Anna-Ebert-Brücke zur Nutzung als Behelfsbrücke während    der  Bauzeit,   geplante   Baukosten    4.610.141,00    EUR    brutto  (inklusive 500.000,00 EUR für Denkmalschutzrechtliche Belange) e)  Die zugehörigen Verkehrsanlagen zwischen und auf den Brücken nebst Ausgleichsmaß- nahmen, geplante Baukosten 15.309.976,12 EUR brutto f)  Grunderwerb, geplante Baukosten 738.990,00 EUR brutto 9)  Grunderwerb (Entschädigung Kleingärten) geplante Kosten 357.000,00 EUR h)  Neubau Stadtparkstraße, geplante Baukosten 658.041,14 EUR           brutto (nicht mit bean- tragt) i)  Kosten für Schadengutachten 58.154,08 EUR brutto Die Antragsunterlagen nebst der beigefügten Entwurfsplanung wurden von der zuständigen technischen Aufsichtsbehörde (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt) geprüft. Mit Brü- ckenbautechnischer Stellungnahme FS/01/2015 vom            13.03.2015 wurde die Plausibilität des Fördermittelantrages nebst Erläuterungen aus brückenbautechnischer Sicht bestätigt. Mit Brü- ckenbautechnischer Stellungnahme FS/01/2015-2 vom 14.01.2016 wurde die Plausibilität des Fördermittelantrages    nebst    Erläuterungen   und   der    ergänzenden    Stellungnahme      vom 22.09.2015 aus brückenbautechnischer Sicht bestätigt. Mit Brückenbautechnischer Stellung- nahme FS/01/2015-3 vom 04.02.2016 wurde die Plausibilität des Fördermittelantrages nebst Erläuterungen und der Zweiten ergänzenden Stellungnahme vom 17.12.2015 aus brückenbau- technischer Sicht bestätigt. Mit Straßenbaufachlicher Stellungnahme vom        28.01.2016 wurde     die Planfeststellungsunter- lage geprüft. Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat die Maßnahme geprüft und mit Schreiben vom 11.05.2016 festgestellt, dass die Maßnahme       grundsätzlich förderfähig ist, die förderfähigen Ausgaben aber auf die Höhe des anhand einer Berechnung der Kosten eines fiktiven Ersatz- neubaues der Brücken im Bereich der Alten Elbe und der Zollelbe nach dem derzeit erforderli- chen Stand der Technik, den umweltrechtlichen Belangen und aufgrund der Leistungsdaten und verkehrlichen Anbindung der im Jahr 2013 zerstörten Brücke ermittelten Betrag zu be- grenzen seien. Das Land Sachsen-Anhalt, unter Beteiligung des Bundes, gewährt nach Maßgabe               der oben genannten Richtlinie im Rahmen der Projektförderung Zuwendungen zur Beseitigung der Schä- den des Junihochwassers 2013.
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                      Seite 8/10 Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung baulicher Anlagen, die im Hinblick auf ihren Umfang von der vom Hochwas- ser beschädigten Anlage abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage dienen, wenn      die Maßnahmen      zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung künftiger Schäden besser geeignet sind als die be- schädigten Anlagen (Abschnitt 1, Nr. 2.2. der Richtlinie). Zur Bemessung des tatsächlich ent- standenen Schadens wird auf die Wiederherstellungskosten        unter Einhaltung baulicher und technischer Normen abgestellt (Abschnitt 1, Nr. 3.2.1 S. 1 der Richtlinie). Sofern Gutachten zur Schadensfeststellung eingeholt wurden, sind die Kosten dafür in angemessener Höhe zuwen- dungsfähig (Abschnitt 1, Nr. 3.2.3 der Richtlinie). An der Verkehrsinfrastrukturmaßnahme Querung der Elbarme ist mit dem Ausfall der Anna- Ebert-Brücke ein technischer Totalschaden entstanden. Eine Wiederherstellung durch Instandsetzung der Anna-Ebert-Brücke unter Einhaltung aktuel- ler baulicher und technischer Normen ist ausgeschlossen. Eine Wiederherstellung durch Ersatzneubau der Anna-Ebert-Brücke ist aus rechtlichen und tat- sächlichen Gründen ausgeschlossen, naturschutzrechtliche und denkmalschutzrechtliche Be- lange stehen entgegen. Technisch ist durch die für die hochwassersichere Errichtung notwen- dige Gradiente eine Anbindung der unbeschädigt gebliebenen Zollbrücke nicht mehr möglich. Einer Wiederherstellung durch Ersatzneubau der gesamten Infrastrukturmaßnahme an alter Stelle stehen die bereits ausgeführten naturschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Be- lange entgegen, zusätzlich ist auch die Zollbrücke denkmalgeschützt. Damit ist nur der Ersatzneubau an anderer Stelle möglich. Für diesen sind die zuwendungsfähigen Kosten begrenzt auf die Höhe des tatsächlich entstan- denen Schadens. Der tatsächlich entstandene Schaden sind die Kosten der Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktureinrichtung, hier durch Ersatzneubau (an Stelle der Anna-Ebert- Brücke und der Zollbrücke) nach dem derzeit erforderlichen Stand der Technik, den aktuellen umweltrechtlichen Belangen und aufgrund der Leistungsdaten und der verkehrlichen Anbin- dung der im Jahr 2013 zerstörten Brücke. Für die Ermittlung dieses tatsächlich entstandenen Schadens       liegen noch keine prüffähigen Unterlagen der Antragstellerin bei der Bewilligungsbehörde vor. Erst nach der entsprechenden Antragsbegründung und der Prüfung der fiktiven Wiederherstellung analog ZBau durch die zu- ständige Bauverwaltung kann dieser Betrag festgesetzt werden. Zuwendungsfähig sind bis zu dieser Höhe mithin die tatsächlichen Kosten des Ersatzneubaues der Brücke über die Alte Elbe und die. Zollelbe, bestehend aus dem Neubau einer Schrägseil- brücke über die Alte Elbe, dem Neubau der anschließenden Brücke über die Zollelbe und den zugehörigen Verkehrsanlagen zwischen und auf diesen Brücken nebst deren Anbindung an die bestehenden Verkehrsanlagen. Nicht zuwendungsfähig sind neue Anschlüsse (Stadtpark Ro- tehorn), dieser ist dem auszugleichenden Hochwasserschaden nicht zurechenbar.
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